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Vor 125 Jahren wurde Joseph
Toplisek in Österreich gebo-
ren. In Argentinien lernte er
die Neuapostolische Kirche
kennen. 20 Jahre diente er
dort als Amtsträger, zuletzt
als Apostel. 
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Die erste internationale Bezirks-
apostelversammlung (BAV) im Jahr
2011 fand in Argentinien statt. 
Sie endete mit einem Gottesdienst,
den Stammapostel Wilhelm Leber 
am Sonntag, 20. März in der 
Zentralkirche der argentinischen
Hauptstadt Buenos Aires hielt.

Anfang März unternahm Stamm-
apostel Wilhelm Leber eine Reise
in die Vereinigten Arabischen 
Emirate und nach Indien. Am 
Freitag, 4. März hielt er für die
neuapostolischen Gläubigen in 
der Anglikanischen Christ Church
in Jebel Ali (VAE) einen Gottes-
dienst für Entschlafene.

Bei ihrer Frühjahrstagung (BAV) in
Argentinien beschlossen die Be-
zirksapostel und Bezirksapostel-
helfer unter anderem die
Lehrwerke für die Kinderunter-
richte neu zu konzipieren und zu
überarbeiten. Außerdem beauf-
tragte die BAV eine Projekt-
gruppe, einen Leitfaden für die
innere Mission aufzustellen.

Titel: Die große Zentral-
kirche im Stadtzentrum
von Buenos Aires

Foto: NAK Argentinien

Wer nun mich bekennt 
vor den Menschen,
den will ich auch 

bekennen vor meinem 
himmlischen Vater.
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